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Begründung: 
 
Die vorliegende Neufassung der - Satzung über die Entschädigung der Abgeordneten 
und sachkundigen Einwohner des Kreistages Uckermark (Entschädigungssatzung) – 
ist erforderlich, da sich die Bemessungsgrundlage für die möglichen Höchstsätze bei 
Aufwandsentschädigungen für Abgeordnete sowie bei Sitzungsgeld für sachkundige 
Einwohner des Kreistages Uckermark zwischenzeitlich geändert hat. 
 
Grundlage für die erst kürzlich in der Sitzung des Kreistages am 05.12.2001 
beschlossene Neufassung der Entschädigungssatzung bildete, neben der Landkreis-
ordnung für das Land Brandenburg (Landkreisordnung-LKrO) vom 15.10.1993 (GVBl. 
I S. 433) in der z. Z. gelt. Fassg., die Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung - 
KomAEV) vom 31. Juli 2001 (GVBl. II – Nr. 17 v. 21. September 2001). 
 
In der KomAEV wird seitens des Ministeriums des Innern u. a. verbindlich geregelt, 
welche Höchstsätze bei Aufwandsentschädigung oder Sitzungsgeld für Abgeordnete 
oder sachkundige Einwohner des Kreistages gezahlt werden dürfen. Dabei wird bei 
der Bemessung der Höchstsätze auf die Einwohnerzahl des Landkreises abgestellt.  
 
Gemäß § 3 Abs.1 KomAEV wird darauf hingewiesen, dass die vom Landesbetrieb für 
Datenverarbeitung und Statistik (LDS) fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30. Juni 
des Vorjahres maßgebend ist, sofern in der KomAEV auf die Einwohnerzahl des 
Landkreises abgestellt wird.  
 
Nach Vorlage der durch den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik per 
30.11.2001 aktuell fortgeschriebenen Einwohnerzahlen ist die Einwohnerzahl des 
Landkreises Uckermark mit 148.838 erstmals unter den für die Bemessung 
entscheidenden Grenzwert von 150.000 Einwohnern gefallen.  
 
Es ist somit davon auszugehen, dass die mit Stand vom 30.06.2002 
fortzuschreibende Einwohnerzahl des Landkreises Uckermark unter 150.000 liegen 
wird, wodurch sich gemäß KomAEV verringerte Höchstsätze für die Zahlung von 
Aufwandsentschädigungen für Abgeordnete bzw. Sitzungsgeld für sachkundige 
Einwohner des Kreistages Uckermark ergeben.   
 
In § 3 Abs. 2 Satz 1 KomAEV ist geregelt, dass bei Unterschreiten des 
Einwohnergrenzwertes infolge einer Verminderung der Einwohnerzahl spätestens mit 
der nächsten Kommunalwahlperiode die Aufwandsentschädigung neu festzusetzen 
ist.  
 
Somit ergibt sich die Notwendigkeit, die Satzung über die Entschädigung der 
Abgeordneten und sachkundigen Einwohner des Kreistages Uckermark  
(Entschädigungssatzung) zu überarbeiten bzw. neu zu fassen und spätestens 
mit Beginn der neuen Kommunalwahlperiode in Kraft zu setzen.  
 
Trotz voraussichtlicher Unterschreitung des Einwohnergrenzwertes per 30.06.02 
besteht gemäß KomAEV keine zwingende Notwendigkeit, o. g. Entschädigungs-
satzung noch vor dem Ende der laufenden Kommunalwahlperiode (September 2003) 
zu überarbeiten. 
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Dennoch sollte angesichts der angespannten Haushaltslage des Landkreises 
Uckermark ernsthaft geprüft werden, ob bei den Abgeordneten des Kreistages die 
Bereitschaft zu einer freiwilligen Selbstbeschränkung besteht und eine entsprechende 
Neufassung der Entschädigungssatzung noch in der laufenden Kommunalwahl-
periode wirksam werden kann.  
 

Zusätzlich zur o. g. Reduzierung der Aufwandsentschädigung ist vorgesehen, die 
gem. § 6 Abs. 1 Entschädigungssatzung zu zahlenden Fraktionsgelder 
(Geschäftsführungskosten der Fraktionen) um 50 % zu reduzieren, da es sich hierbei 
einerseits um freiwillige Zahlungen des Landkreises handelt und andererseits 
nachgewiesen wurde, dass die an die Fraktionen ausgereichten Mittel in den 
vergangenen Haushaltsjahren regelmäßig nicht verbraucht wurden.  
 

Durch die Neufassung der Entschädigungssatzung würden sich somit folgende 
Einsparungen ergeben: 
 

 
Ausgabeart 

alt 
 
 

(€) 

neu  
 
 

(€) 

Einsparung  
- pro Mon. -  
(bis 09/03)  

(€)  

Einsparung  
- gesamt - 

(01 bis 09/03) 
(€) 

Einsparung  
- pro Mon. -  
 (ab 10/03)  

(€)  

Einsparung  
- gesamt - 
(10 - 12/03) 

(€) 
Aufwandsentschädi-
gung gem. § 1 Abs. 1 
(Kreistagsabgeordnete) 

250 195 55  
X 56 Abg. 
= 3.080 

3.080  
X 9 Monate  
= 27.720 

55  
X 50 Abg. 
= 2.750 

2.750  
X 3 Monate 
= 8.250 

Aufwandsentschädi-
gung gem. § 1 Abs. 2  
(Vors. d. Kreistages) 

1000 780 220  
X 1 Abg. 
= 220 

220  
X 9 Monate  
= 1.980 

220  
X 1 Abg. 
= 220 

220  
X 3 Monate  
= 660 

Aufwandsentschädi-
gung gem. § 1 Abs. 3 
(Fraktionsvorsitzende) 

250 194 56  
X 7 Frakt. 
= 392 

392  
X 9 Monate 
= 3.528 

56  
X 7 Frakt. 
= 392 

392  
X 3 Monate 
= 1.176 

Aufwandsentschädi-
gung gem. § 1 Abs. 4 
(Vorsitzender des  
Kreisausschusses) 

840 674 166  
X 1 Abg.  
= 166 

166  
X 9 Monate 
= 1.494 

166  
X 1 Abg.  
= 166 

166  
X 3 Monate 
= 498 

Sitzungsgeld  
gem. § 2 Abs. 2   
(sachkund. Einw.) 

21 18 Nicht 
bezifferbar 

Nicht 
bezifferbar 

Nicht 
bezifferbar 

Nicht 
bezifferbar 

Geschäftsführungs-
kosten der Fraktionen 
(Fraktionsgelder) 

150 
(Grund-
betrag) 

 
10 

(Pro-
Kopf-

Betrag) 

75 
(Grund-
betrag) 

 
5 

(Pro-
Kopf-

Betrag) 

7 Frakt.  
X 75 €  
= 525  
 
56 Abgeord. 
X 5 € 
= 280 

525  
X 9 Monate 
= 4.725 
 
280  
X 9 Monate 
= 2.520 

vorr. 7 Frakt.  
X 75 €  
= 525 
 
50 Abgeord. 
X 5 € 
= 250 
 

525  
X 3 Monate 
= 1.575 
 
250  
X 3 Monate 
= 750 

Satzungsbedingte 
Einsparungen gesamt: 

  = 4.663 = 41.967 = 4.303 = 12.909 

davon Einsparungen für 
HH-Stelle 00000.40010: 

  = 3.858 = 34.722 3.528 = 10.584 

davon Einsparungen für 
HH-Stelle 00000.65600:  

  = 805 = 7.245 775 = 2.325 
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Unabhängig von o.g. Satzungsänderungen können weitere Kosten mit Beginn der 
neuen Kommunalwahlperiode (voraussichtlich September 2003) eingespart werden, 
da gemäß § 6 Abs. 2 Pkt. 2 Gesetz über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz – BbgKWahlG) die Anzahl der Vertreter 
des Kreistages (Abgeordnete) wegen der Unterschreitung des Einwohner-
grenzwertes (150.000) im Landkreis Uckermark nur noch 50, anstatt bisher 56, 
betragen darf und somit für 6 Abgeordnete die Zahlung der monatlichen 
Aufwandsentschädigung sowie des Fraktionsgeld-Pro-Kopf-Betrages ab 10/2003 
entfällt.   
 
Theoretisch würden somit, zusätzlich zu o.g. satzungsbedingten Einsparungen, bei 
der Haushaltsstelle 00000.40010 (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit) max.   
4.500 € (250 €/Abg. u. Monat X 6 Abg. X 3 Monate) sowie bei Haushaltsstelle 
00000.65600 (Geschäftsführungskosten der Fraktionen (Fraktionsgelder)) 180 € (10 
€/Abg. X 6 Abg. X 3 Monate) im Vergleich zum Vorjahr eingespart.  
 
Da jedoch im Monat der Kommunalwahlen (vorr. September 2003), neben der 
Aufwandsentschädigung an die bisherigen 56 Abgeordneten des ehemaligen 
Kreistages, zusätzlich bereits Aufwandsentschädigung an alle neu in den Kreistag 
gewählten Abgeordneten gezahlt werden muss, könnten im ungünstigsten Fall für den 
betreffenden Monat zusätzliche Kosten in Höhe der Aufwandsentschädigung für 50 
neu in den Kreistag gewählte Abgeordnete anfallen (50 Abg. X 250 € = 12.500 € bzw. 
50 Abg. X 195 € 9.750 € (falls die Entschädigungssatzung vorher bereits geändert 
wurde).  
 
Nur wenn die Zahl der namentlich neu in den Kreistag gewählten Abgeordneten 
zukünftig weniger als 18 beträgt, macht sich die Reduzierung der 
Abgeordnetenanzahl von 56 auf 50 auch praktisch als Einsparung bei der 
Haushaltsstelle 00000.40010 bemerkbar. Die daraus resultierende Einsparung würde  
dann das Jahresergebnis 2003 positiv beeinflussen.  
 
Wie in o. g. Tabelle ausgewiesen ist, würden sich mit Beginn der neuen 
Kommunalwahlperiode satzungsbedingt mindestens Einsparungen in Höhe von 
12.909 € ergeben, vorausgesetzt, dass die Neufassung der Entschädigungssatzung 
spätestens ab 01.10.2003 in Kraft tritt. Ein noch späteres Inkrafttreten der Satzung 
würde den Regelungen der KomAEV widersprechen, die eine Anpassung der 
Entschädigungen für Abgeordnete wegen der gesunkenen Einwohnerzahl des 
Landkreises spätestens mit Beginn der neuen Kommunalwahlperiode vorschreibt.  
 
Weitere satzungsbedingte Einsparungen in Höhe von insgesamt 41.967 € könnten 
realisiert werden, wenn seitens der Abgeordneten die Bereitschaft zu einer 
Satzungsänderung bereits mit Wirkung zum 01.01.2003 besteht. Jeder Monat des 
späteren Inkrafttretens der Satzung (01 – 09/2003) würde einen Verzicht  auf 4.663 € 
Einsparungen pro Monat bedeuten.  
 
Somit könnten rein rechnerisch insgesamt 54.876 € satzungsbedingte Einsparungen 
im Jahre 2003 unter der Voraussetzung erzielt werden, dass die Neufassung der 
Entschädigungssatzung mit Wirkung zum 01.01.2003 in Kraft tritt.  
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Um jedoch die tatsächliche Reduzierung des Planansatzes 2003 bei den o. g. 
Haushaltsstellen, im Vergleich zum Planansatz 2002, ermitteln zu können, muss 
jedoch beachtet werden, dass im Planansatz 2002 für die Haushaltsstelle 
00000.40010 (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit) noch nicht die in der 
Entschädigungssatzung vom 17.12.2001 festgelegten erhöhten Euro-Entschädi-
gungssätze berücksichtigt worden sind.  
 
Der Planansatz 2002 für die Haushaltsstelle 00000.40010 müsste deshalb zunächst 
entsprechend nach oben korrigiert werden.  
 
So war im Planansatz 2002 noch keine Aufwandsentschädigung gem. § 1 Abs. 4 
(Vorsitzender des Kreisausschusses) berücksichtigt worden, da diese Funktion bisher 
durch den Landrat wahrgenommen wurde und keine zusätzliche Aufwandsent-
schädigung gezahlt werden musste. Des weiteren war die neuerdings zu zahlende 
Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Deponieausschusses gem. § 1 
Abs. 5 Entschädigungssatzung noch nicht im Planansatz 2002 enthalten. Hingegen 
wurde die Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten in 
der Planung 2002 noch berücksichtigt, die nunmehr jedoch auf Grund der geltenden 
Vorschriften entfallen kann.  
 
Korrigierter Planansatz 2002 (tatsächlicher Bedarf 2002 gem. der derzeit geltenden 
Entschädigungssatzung vom 17.12.2001): 
56 X 250 € X 12 Monate = 168.000 € (Aufwandsentschädigung gem. § 1 Abs.1)  
  1 X 1.000 X 12 Monate = 12.000 € (Aufwandsentschädigung gem. § 1 Abs.2) 
  7 X 250 € X 12 Monate = 21.000 € (Aufwandsentschädigung gem. § 1 Abs.3) 
 1 X 840 € X 12 Monate = 10.080 € (Aufwandsentschädigung gem. § 1 Abs.4) 
 1 X 112 € X 12 Monate = 1.344 € (Aufwandsentschädigung gem. § 1 Abs.5) 
= 212.424 € é 212.500 € 
 
Planansätze 2003 - bei In-Kraft-Treten der Neufassg. der Satzung ab 01.01.2003: 
 

• HH-Stelle 00000.40010 (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit): 
 212.500 € (Korrigierter Planansatz 2002)  
-  45.306 € (satzungsbedingte Einsparungen 2003 bei HH-Stelle 00000.40010) 
-    4.500 € (Einsparung durch Reduzierung der Abgeordnetenzahl v. 56 auf 50 ab   
                  10/2003) 
+ 12.500 € (max. mögliche Mehrkosten für Aufwandsentschädigung an neu    
                   gewählte Abgeordnete im Monat September 2003) 
= 175.194 €  é 175.200 € 

 

Da für das HH-Jahr 2002 für die HH-Stelle 00000.40010  187.200 € eingeplant 
sind und sich für 2003 ein reduzierter Bedarf in Höhe von 175.200 € ergibt, 
würde die tatsächliche Reduzierung des Haushaltsansatzes im Vergleich 
zum Vorjahr insgesamt 12.000 € betragen.  

 
 

• HH-Stelle 00000.65600 (Geschäftsführungskosten der Fraktionen):  
 19.800 € Planansatz 2002  
-  9.570 € (satzungsbedingte Einsparungen 2003 bei HH-Stelle 00000.65600) 
- 180 € (Einsp. wegen Reduzierung der Abgeordnetenzahl v. 56 auf 50 - Wegfall  

                     des Pro-Kopf-Betrages für 6 Abgeordnete ab 10/2003 bei den Fraktions- 
                     geldern)         

= 10.050 €  é 10.100 € 
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Bei der HH-Stelle 00000.65600 würde sich im Vergleich zum Vorjahr eine 
Reduzierung des Haushaltsansatzes in Höhe von 9.700 € ergeben. 

 
 
Sollte die Neufassung der Entschädigungssatzung erst zum 01.10.2003 (spätester 
Termin) in Kraft treten, würde sich der Planansatz 2003 wie folgt berechnen: 
 

Planansätze 2003 - bei In-Kraft-Treten der Neufassg. der Satzung ab 01.10.2003: 
 

• HH-Stelle 00000.40010 (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit): 
 212.500 € (Korrigierter Planansatz 2002)  
-  10.584 € (satzungsbedingte Einsparungen 2003 bei HH-Stelle 00000.40010) 
-    4.500 € (Einsp. durch Reduzierung der Abgeordnetenzahl v. 56 auf 50 ab   
                  10/2003) 
+ 12.500 € (max. mögliche Mehrkosten für Aufwandsentschädigung an neu  
                  gewählte Abgeordnete im Monat September 2003) 
= 209.919 €  é 210.000 € 

 

Da für das HH-Jahr 2002 für die HH-Stelle 00000.40010  nur 187.200 € 
eingeplant sind und sich für 2003 ein Bedarf in Höhe von 210.000 € ergibt, 
wäre eine Erhöhung des Haushaltsansatzes im Vergleich zum Vorjahr von 
22.800 € erforderlich. Jeder Monat des früheren In-Kraft-Tretens der 
Entschädigungssatzung könnte diesen Mehrbedarf um 3.858 € reduzieren.  

 
 
• HH-Stelle 00000.65600 (Geschäftsführungskosten der Fraktionen):  

 19.800 € Planansatz 2002  
-  2.325 € (satzungsbedingte Einsparungen 2003 bei HH-Stelle 00000.65600) 
-    180 € (Einsp. wegen Reduzierung der Abgeordnetenzahl v. 56 auf 50 - Wegfall   
                des Pro-Kopf-Betrages für 6 Abgeordnete ab 10/2003 bei den Fraktions- 
               geldern) 
= 17.295 €  é 17.300 € 
 
Bei der HH-Stelle 00000.65600 würde sich im Vergleich zum Vorjahr eine 
Reduzierung des Haushaltsansatzes in Höhe von 2.500 € ergeben. 

 
 
 
 
 
Anlage:  
1. Satzung über die Entschädigung der Abgeordneten und sachkundigen Einwohner 

des Kreistages Uckermark  (Entschädigungssatzung) – Entwurf der Neufassung – 
(Vorgesehene Veränderungen sind fettgedruckt.) 

 
2. Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung - KomAEV) vom 31. Juli 2001 

(GVBl. II – Nr. 17 v. 21. September 2001)  
(Satzungsrelevante Stellen wurden unterstrichen.)
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Satzung über die Entschädigung der Abgeordneten und sachkundigen 
Einwohner des Kreistages Uckermark  (Entschädigungssatzung) 

 
 

Der Kreistag des Landkreises Uckermark hat gemäß § 5 i.V.m. § 31 Abs.4 Satz 3 der 
Landkreisordnung für das Land Brandenburg (Landkreisordnung-LKrO) vom 
15.10.1993 (GVBl. I S. 433) in der z. Z. gelt. Fassg. sowie auf der Grundlage der 
Verordnung über Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitglieder kommunaler 
Vertretungen und Ausschüsse (Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung - 
KomAEV) vom 31. Juli 2001 (GVBl II – Nr. 17 v.21. September 2001) in seiner Sitzung 
am 11.12.2002. folgende Entschädigungssatzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Aufwandsentschädigung 

 
(1) Die Kreistagsabgeordneten erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in 

Höhe von 195 €. 
 
(2) Der Vorsitzende des Kreistages erhält neben der Aufwandsentschädigung für 

Abgeordnete eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 780 €. Ein 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Kreistages erhält neben der 
Aufwandsentschädigung für Abgeordnete eine Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 390 €, wenn er den Vorsitzenden des Kreistages innerhalb eines 
Kalendermonats länger als 2 Wochen vertritt. Die Aufwandsentschädigung des 
Vorsitzenden des Kreistages wird um diesen Betrag gekürzt. 

 
(3) Die Fraktionsvorsitzenden erhalten neben der Aufwandsentschädigung für 

Abgeordnete eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 194 €. Ein 
Stellvertreter des Fraktionsvorsitzenden erhält neben der Aufwandsent-
schädigung für Abgeordnete eine Aufwandsentschädigung 97 €, wenn er den 
Fraktionsvorsitzenden innerhalb eines Kalendermonats länger als 2 Wochen 
vertritt. Die Aufwandsentschädigung des Fraktionsvorsitzenden wird um diesen 
Betrag gekürzt. 

 
(4) Der Vorsitzende des Kreisausschusses, soweit er nicht Landrat ist, erhält neben 

der Aufwandsentschädigung für Abgeordnete eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 674 €. Ein Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Kreisausschusses, soweit er nicht Landrat ist, erhält neben der 
Aufwandsentschädigung für Abgeordnete eine Aufwandsentschädigung von 337 
€, wenn er den Vorsitzenden des Kreisausschusses innerhalb eines 
Kalendermonats länger als 2 Wochen vertritt. Die Aufwandsentschädigung des 
Vorsitzenden des Kreisausschusses wird um diesen Betrag gekürzt. 

 
(5) Der Vorsitzende des Deponieausschusses erhält neben der Aufwandsent-

schädigung für Abgeordnete eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 112 €. 
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(6) Stehen zusätzliche Aufwandsentschädigungen nach den Absätzen 2 und 3 

nebeneinander zu, so wird nur die höhere Aufwandsentschädigung gewährt. 
Stehen zusätzliche Aufwandsentschädigungen nach den Absätzen 2 und 4 
nebeneinander zu, so ist die Aufwandsentschädigung nach Absatz 4 um 50 v.H. 
zu vermindern. 

 
(7) Die Aufwandsentschädigung wird jeweils für einen ganzen Kalendermonat 

gewährt. Die Zahlung beginnt mit dem ersten Tag des Monats, in dem das Mandat 
wahrgenommen wird und entfällt mit Ablauf des Monats, in dem das Mandat 
endet. 

 
(8) Nimmt ein Kreistagsabgeordneter unentschuldigt an einer Sitzung des Kreistages 

nicht teil, so wird die Aufwandsentschädigung um 50% einer monatlichen 
Aufwandsentschädigung für einen Kreistagsabgeordneten gekürzt. Bei 
zweimaligem unentschuldigtem Fehlen in Folge beträgt die Kürzung 75%, bei 
dreimaligem unentschuldigtem Fehlen in Folge 100% einer monatlichen 
Aufwandsentschädigung für einen Kreistagsabgeordneten. 

 
 

§ 2  
Sitzungsgeld 

 
(1) Kreistagsabgeordnete erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages 

und seiner Ausschüsse, sowie für die Teilnahme an Sitzungen des 
Deponieausschusses für jede Sitzung ein Sitzungsgeld in Höhe von 13 €. Für die 
Teilnahme an Fraktionssitzungen zur Vorbereitung der Sitzungen des Kreistages 
und der Ausschüsse erfolgt die Zahlung von Sitzungsgeld für bis zu drei 
Sitzungen zwischen den Kreistagen in Höhe von 13 € je Sitzung. 

 
(2) Sachkundige Einwohner im Sinne des § 44 Abs.7 LKrO erhalten für die Teilnahme 

an Ausschusssitzungen ein Sitzungsgeld in Höhe von 18 €. 
 
(3) Ausschussvorsitzende oder deren Vertreter erhalten neben dem Sitzungsgeld 

nach Absatz 1 für jede von ihnen geleitete Sitzung ein zusätzliches Sitzungsgeld 
in Höhe von 13 €, sofern sie nicht bereits eine zusätzliche Aufwandsent-
schädigung nach § 1 Absätze 2, 4 oder 5 erhalten. 

 
(4) Sitzungsgeld erhalten nur Mitglieder des Ausschusses und sachkundige 

Einwohner, die dem Ausschuss angehören. 
 
(5) Für mehrere Sitzungen am Tag wird nur 1 Sitzungsgeld gewährt. 
 
 

§ 3 
Ersatz des Verdienstausfalls 

 
(1) Kreistagsabgeordnete und sachkundige Einwohner im Sinne des § 44 Abs.7 LKrO 

haben neben der Aufwandsentschädigung nach § 1 dieser Satzung und dem 
Sitzungsgeld nach § 2 dieser Satzung einen Anspruch auf Ersatz des 
Verdienstausfalls. 
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(2) Der Verdienstausfall wird auf Antrag und nur gegen Nachweis erstattet. 

Selbständige und freiberuflich Tätige müssen den Verdienstausfall glaubhaft 
machen. 

 
(3) Der Verdienstausfall wird nur bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze bei einer 

auf Erwerb ausgerichteten Beschäftigung erstattet.  
  
(4) Eine Erstattung des Verdienstausfalls erfolgt bis zu 35 Stunden monatlich und 

höchstens bis zu 25 € / Stunde. 
 
(5) Zur Betreuung von Kindern bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr wird für die 

Dauer der mandatsbedingten notwendigen Abwesenheit eine Entschädigung 
gegen Nachweis bis zur Höhe von 13 € / Stunde gewährt, wenn die Übernahme 
der Betreuung durch einen Personensorgeberechtigten während dieser Zeit nicht 
möglich ist.  

 
 

§ 4 
Ersatz von Fahrtkosten 

 
(1) Kreistagsabgeordnete und sachkundige Einwohner im Sinne des § 44 Abs.7 LKrO 

haben einen Anspruch auf Erstattung von Fahrtkosten, die ihnen durch Fahrten 
zum Sitzungsort und zurück entstehen. Abgeordneten wird diese Erstattung neben 
der Aufwandsentschädigung nach § 1 dieser Satzung gewährt. Voraussetzung für 
eine Erstattung ist, dass ein im § 4 Absatz 2 dieser Satzung festgelegter Rahmen 
überschritten wird. Die Fahrtkosten werden für die Teilnahme an Sitzungen des 
Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie für die Teilnahme an Sitzungen des 
Deponieausschusses und der Fraktionen erstattet.  

 
(2) Als Rahmen, von dem ab eine Erstattung von Fahrtkosten für Fahrten zwischen 

der Wohnung im Landkreis Uckermark (bei mehreren Wohnungen von der 
Hauptwohnung) und dem Sitzungsort in Betracht kommt, wird ein Betrag von 10 € 
monatlich festgelegt. 

 
(3) Fahrtkosten öffentlicher Verkehrsmittel (Bus, Eisenbahn) werden anhand der 

nachgewiesenen Kosten und unter Beachtung des im Absatz 2 festgelegten 
Rahmens erstattet.  

 
(4) Fahrtkosten für die Nutzung eines privaten, eigenen Kraftfahrzeuges werden nach 

den in § 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Bundesreisekostengesetz festgelegten Sätzen 
der Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung und unter Beachtung des im 
Absatz 2 festgelegten Rahmens erstattet. 

 
(5) Der in den Absätzen 1 - 4 genannte Rahmen für eine Erstattung von Fahrtkosten 

gilt nicht für sachkundige Einwohner. Es erfolgt hier eine vollständige Erstattung 
der monatlichen Fahrtkosten. 

 
(6) Für Fahrtkosten, die auf Veranlassung des Vorsitzenden des Kreistages seinen 

Stellvertretern oder anderen Kreistagsabgeordneten aus Anlaß der 
Repräsentation des Kreistages entstehen, gelten die Absätze 2-4 entsprechend. 
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§ 5 
Ersatz von Dienstreisekosten 

 
(1) Für Dienstreisen, die Kreistagsabgeordnete und sachkundige Einwohner im Sinne 

des § 44 Abs.7 LKrO unternehmen, wird Reisekostenvergütung nach Maßgabe 
des im Land Brandenburg geltenden Reisekostenrechtes gezahlt. 

 
(2) Dienstreisen, für die Reisekostenvergütung nach Abs.1 beantragt wird, bedürfen 

der vorherigen Genehmigung des Vorsitzenden des Kreistages. 
 
 

§ 6 
Fraktionsgelder / Fraktionsräume 

 
(1) Die Fraktionen erhalten für die aus ihrer Tätigkeit entstehenden Aufwendungen   

eine monatliche Pauschale in Höhe von 75 € zuzüglich 5 € für jedes 
Fraktionsmitglied. 

 
(2) Zur Durchführung von Fraktionssitzungen stehen allen Fraktionen je ein 

Fraktionsraum zur Verfügung, der zweckentsprechend ausgestattet ist. Ein Entgelt 
wird nicht erhoben. Die gemeinsame Nutzung eines Fraktionsraumes durch 
mehrere Fraktionen kann vereinbart werden. 

 
 

§ 7  
Ehrenamtliche Beauftragte 

(vgl. § 23 (4) LKrO) 
 
(1) Die in den Absätzen 2-3 aufgeführten Regelungen gelten nur für ehrenamtliche 

Beauftragte, die nicht Bedienstete des Landkreises sind. 
 
(2) Ehrenamtlich tätige Beauftragte erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des 

Kreistages und an Sitzungen von Ausschüssen des Kreistages ein Sitzungsgeld in 
Höhe von 13 €, sofern sie nicht schon aufgrund anderer Regelungen dieser 
Satzung Sitzungsgeld erhalten. Für die Teilnahme an Sitzungen von Ausschüssen 
des Kreistages, in denen sie nicht schon als Abgeordneter oder sachkundiger 
Einwohner (i.S.d. § 44 Abs.7 LKrO) Mitglied sind, erhalten ehrenamtliche 
Beauftragte Sitzungsgeld, wenn die Teilnahme an der Sitzung nachweislich der 
Aufgabenerfüllung als ehrenamtlicher Beauftragter dient. 

 
(3) Für mehrere Sitzungen an einem Tag wird nur ein Sitzungsgeld gewährt. 
 
(4) Sofern eine Erstattung von Sitzungsgeld gemäß Absatz 3 erfolgt, haben 

ehrenamtlich tätige Beauftragte Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten, die 
ihnen durch Fahrten zum Sitzungsort und zurück entstehen, sofern sie nicht schon 
aufgrund anderer Regelungen dieser Satzung Fahrtkosten erhalten. 

 
(5) Für die Erstattung von Fahrtkosten gelten die Regelungen des § 4 Absatz 2-4 

dieser Satzung entsprechend. 
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(6) Ehrenamtlich tätige Beauftragte können den Ersatz von Dienstreisekosten 

beantragen. 
 
(7) Für den Ersatz von Dienstreisekosten gelten die Regelungen des § 5 Absätze 1-2 

dieser Satzung entsprechend. 
 
 

§ 8 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Entschädigung der Abgeordneten und sachkundigen Einwohner des 
Kreistages Uckermark (Entschädigungssatzung) vom 17.12.2001 außer Kraft.  
 
 
Prenzlau, den .......................    Prenzlau, den ....................... 
 
 
 
S c h m i t z       K l a t t   
Landrat        Vorsitzender des Kreistages 
 
 
 










